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	Antrag/Trägererklärung zu temporären Unterrichtsstätten
	TQCert





	Kunden Nr.: 
	

	Name des Trägers der Weiterbildung
	

	Straße
	

	PLZ, Ort
	


Hiermit beantragen wir die Erweiterung unserer Zulassung als Träger mit temporären Unterrichtsstätten. Träger mit temporären Unterrichtsstätten können bei Maßnahmenzulassungen in der Spalte Veranstaltungsorte „Temporäre Unterrichtsstätten“ eintragen.
Temporäre Unterrichtsstätten sind nicht ständige oder wechselnde Veranstaltungsorte an denen Maßnahmen des Bildungsträgers durchgeführt werden. Solche Stätten können sein: Tagungshotels, Hotels mit Lehrräumen, Inhouse-Schulungen in Betrieben und Organisationen)

Erklärung zur Anerkennung als Träger mit temporären Unterrichtsstätten
(1) Die von uns entsprechend den Vorgaben der AZWV gewährleisteten räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Erreichung der Unterrichtsziele gewährleisten wir auch an unseren temporären Unterrichtsstätten. 

(2) Unser System zur Sicherung der Qualität enthält ein dokumentiertes Verfahren, in dem die Einzelheiten der Sicherstellung der Durchführungsqualität beschrieben sind.
Mindestbestandteile der Beschreibung sind

· Beschreibung der Mindestanforderungen (z.B. Checkliste)

· Vorgehen bei der Überprüfung der Eignung

· Methode der Freigabe

· Liste der zugelassenen temporären Unterrichtsstätten (soweit vorhanden).

(3) Die Aufzeichnungen zur Freigabe der Unterrichtsstätten werden aufbewahrt (z.B. Freigabeliste)
(4) Jede neue temporäre Schulungsstätte wird der fachkundigen Stelle vor Inbetriebnahme angezeigt. Der Antrag erfolgt auf dem Formblatt T0 (FO07AZ21). Der jeweilige Antrag und die jeweilige Freigabe wird von uns kostenfrei abgewickelt. Allerdings ab der 30sten temporären Unterrichtsstätte werden 10€ Bearbeitungsgebühr erhoben.
(5) Wir sind mit einer Stichprobenprüfung (5%) neuer temporärer Unterrichtsstätten durch die fachkundige Stelle einverstanden. 

Anmerkung: Die Prüfung der Umsetzung dieses Verfahrens erfolgt durch TQCert im Rahmen des nächsten Zertifizierungs- oder Überwachungsverfahrens. Die nach (5) durchzuführenden Stichprobenprüfungen neuer temporärer Unterrichtsstätten bleiben davon unberührt.
___________________________________________________________
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